
  

Gemeinde Dürbheim 
Landkreis Tuttlingen 

 
 

Satzung zur 2. Änderung zur Regelung des Kostenersatzes für  
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dürbheim  
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 

 
Aufgrund von 

- § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit 
§ 34 des Feuerwehrgesetzes (FwG)  
 

hat der Gemeinderat der Gemeinde Dürbheim am 17.11.2025 folgende  
 

Änderungssatzung 
 

beschlossen:  
 
 

§ 1 
 

Der § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 

§ 5 
Höhe des Kostenersatzes 

 
(1) Die Anlage zu § 5 Abs. 1 der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leis-

tungen der Freiwilligen Feuerwehr Dürbheim wird wie folgt neu gefasst:  
. 

Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 
Kostenersatzverzeichnis 
 
1. Personalkosten 

 

Bis 31.12.2026: 

 

a) Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde)     28,28 Euro 

b) Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde)     13,90 Euro 
 
der Stundensatz entspricht dem jeweils gültigen Mindestlohn gem. der nach § 1 II, 2 
MiLoG von der Bundesregierung erlassenen Rechtsverordnung. 
 
Ab 01.01.2027 
 
a) Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde)     29,15 Euro 
b) Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde)     14,60 Euro 
der Stundensatz entspricht dem jeweils gültigen Mindestlohn gem. der nach § 1 II, 2 
MiLoG von der Bundesregierung erlassenen Rechtsverordnung. 
 
 

2. Fahrzeuge (unverändert) 



  

3. Sonstiges (unverändert) 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der 
Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 
 
Dürbheim, den 17.11.2025 
gez. 
 
Heike Burgbacher 
Bürgermeisterin 


